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86.000/263-V/1/02 
14. August 2002 

Betrifft: Entwurf eines Bundesgesetzes, mit dem das Bundesgesetz über den 
Zivildienst (Zivildienstgesetz 1986 - ZOG) geändert wird 

Zu dem mit der oz. Note übermittelten Gesetzesentwurf wird seitens des 

Bundeskanzleramtes-Verfassungsdienst mitgeteilt, dass dieser aus der Sicht des ho. 

Wirkungsbereiches Anlass zu folgenden Bemerkungen gibt. 

Im Titel sollte nur der Kurztitel Zivildienstgesetz 1986 verwendet werden. Beim 

Einleitungssatz wäre ein Absatzeinzug vorzusehen. 

In der Z.2 sollte es heissen: "Dem § 76c ... " 

Dem Präsidium des Nationalrats werden unter einem 25 Ausfertigungen und eine 

elektronische Fassung dieser Stellungnahme übermittelt. 

17. September 2002 
Für den Bundeskanzler: 

OKRESEK 

6/SN-368/ME XXI. GP - Stellungnahme zu Entwurf (gescanntes Original) 1 von 1




